
Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 
Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft und des gebilligten 
Konzernabschlusses, des Lageberichts der Gesellschaft 
und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 
2003/2004 sowie des Berichts des Aufsichtsrats.

Die genannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands 
für die Gewinnverwendungkönnen in den Geschäftsräumen 
der Wincor Nixdorf AG, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33106 
Paderborn und im Internet unter www.wincor-nixdorf.com 
eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär 
unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der 
Wincor Nixdorf AG des Geschäftsjahres 2003/2004 in Höhe 
von € 20.016.417,74  wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung von € 1,21 Dividende je 
dividendenberechtigter Stückaktie € 20.016.417,74

Einstellung in Gewinnrücklagen   € 0.00

Gewinnvortrag   € 0.00

Bilanzgewinn € 20.016.417,74

Die Dividende wird am 26. Januar 2005 ausgezahlt.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2003/2004

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2003/2004 zu 
erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2003/2004

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2003/2004 zu 
erteilen.

Einladung zur Hauptversammlung
der Wincor Nixdorf AG, Paderborn

Wertpapier-Kenn-Nummer: A0CAYB
ISIN: DE000A0CAYB2

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

Dienstag, 25. Januar 2005 um 11:00 Uhr 

im 
Hansasaal Schützenhof 
Schützenweg 54
33102 Paderborn

stattfi ndenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. 

Die Einladung und die Tagesordnung wurden im elektronischen Bundesanzeiger am 15. Dezember 2004 veröffentlicht.



5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschluss-
prüfers für das Geschäftsjahr 2004/2005

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-
Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Bielefeld, zum Abschlussprüfer der Wincor Nixdorf 
Aktiengesellschaft und Konzernabschlussprüfer der 
Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 
2004/2005 zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien

Da die Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien aus 
der letzten Hauptversammlung im Laufe des Geschäftsjahres 
erlöschen wird, soll der Vorstand erneut zum Erwerb eigener 
Aktien ermächtigt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a)Die Gesellschaft wird für die Zeit vom 26. Januar 2005 bis 
einschließlich 25. Juli 2006 ermächtigt, eigene Aktien in 
Höhe von insgesamt bis zu 10 % des derzeitigen Grund-
kapitals zu erwerben. Der Handel in eigenen Aktien ist 
ausgeschlossen. Der Erwerb erfolgt über die Börse oder 
mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots. Der von der Gesellschaft bezahlte Gegen-
wert für den Erwerb dieser Aktien (ohne Erwerbsnebenkos-
ten) darf den Börsenkurs nicht um mehr als 5% über- oder 
unterschreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs im Sinne der 
vorstehenden Regelung gilt dabei bei einem Erwerb über 
die Börse der Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft 
in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem an des-
sen Stelle tretenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse während der letzten 10 Handelstage vor 
dem Erwerb der Aktien und bei Erwerb durch öffentliches 
Angebot an alle Aktionäre der Durchschnittskurs der Aktien 
der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel 
(oder einem an dessen Stelle tretenden Nachfolgesystem) 
an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten 10 
Handelstage vor der Bekanntgabe des öffentlichen Angebo-
tes. Bei Erwerb durch öffentliches Angebot an alle Aktionäre 
kann das Volumen des Angebots begrenzt werden. Sofern  
die gesamte Annahme des Angebots dieses Volumen über-
schreitet, muss der Erwerb im Verhältnis der jeweils ange-
botenen Aktien erfolgen.  

b)Der Vorstand wird weiter ermächtigt die Aktien zu allen 
gesetzlich zulässigen Zwecken zu verwenden, insbesonde-
re mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung der 
erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als über die 
Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre vorzunehmen, 
wenn die erworbenen eigenen Aktien gegen Barzahlung zu 
einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Ak-
tien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 
Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass 
die so veräußerten Aktien insgesamt 10 % des im Zeitpunkt 
der Beschlussfassung bestehenden  Grundkapitals der 
Gesellschaft nicht überschreiten dürfen. Auf diese Begren-
zung auf 10 % des Grundkapitals ist eine seit Erteilung 
dieser Ermächtigung, erfolgende Ausgabe von Aktien 
aus genehmigtem Kapital unter Bezugsrechtsausschluss 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und eine seit Erteilung 
dieser Ermächtigung erfolgende Gewährung von Options- 
bzw. Wandlungsrechten auf Aktien der Gesellschaft unter 
Bezugsrechtsausschluß entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG anzurechnen.

c)Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, die erworbe-
nen eigenen Aktien im Rahmen von Unternehmenszusam-
menschlüssen oder beim (auch mittelbaren) Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen ganz oder zum Teil Dritten als (Teil-) Gegen-
leistung zu verwenden.

d)Der Vorstand wird weiter ermächtigt, die aufgrund dieser 
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zur Erfüllung 
von Verpfl ichtungen aus Aktienoptionen zu verwenden, die 
aufgrund der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen 
(Bezugsrechten) aufgrund Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 14. Mai 2004 an Mitglieder des Vorstands, an 
sonstige Führungskräfte oder Mitarbeiter der Gesellschaft 
und/oder nachgeordneter verbundener Unternehmen aus-
gegeben worden sind und ausgegeben werden. Soweit die 
Aktien an Mitglieder des Vorstands übertragen werden sol-
len, liegt die Zuständigkeit ausschließlich beim Aufsichtsrat.

e)Der Vorstand wird schließlich ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die aufgrund dieser Ermächtigung erwor-
benen eigenen Aktien einzuziehen, ohne dass die Einzie-
hung oder die Durchführung der Einziehung eines weiteren 
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. 

f) Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal oder 
mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemein-
sam ausgeübt werden, der Erwerb von eigenen Aktien 
jedoch nicht über die Beschränkungen gemäß lit. a) hinaus. 
Die in der Hauptversammlung der Wincor Nixdorf AG vom 
14. Mai 2004 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien erlischt mit Wirksamwerden dieser neuen 
Ermächtigung.

g)Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien 
der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen als diese 
Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen in lit. b), 
c) und d) verwendet werden.

zu Punkt 6 der Tagesordnung:

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 der Haupt-
versammlung vom 25. Januar  gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat sieht 
in Übereinstimmung mit üblicher Unternehmenspraxis auf der 
Grundlage von § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG vor, die Gesellschaft 
durch die Hauptver samm lung für höchstens 18 Monate zum 
Erwerb eigener Aktien in Höhe von bis zu 10 % des derzeitigen 
Grund kapitals zu ermächtigen. Der Vorstand verfügt bereits über 
eine solche Ermächtigung. Diese in der Hauptversammlung der 
Wincor Nixdorf AG vom 14. Mai 2004 beschlossene zeitlich be-
grenzte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll verlängert 
werden.

Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbe-
handlung gemäß § 53a AktG zu wahren. Der vorgeschlagene 
Erwerb der Aktien über die Börse oder durch ein öffentliches 
Kaufangebot trägt diesem Grundsatz Rechnung. Sofern ein 
öffentliches Angebot überzeichnet ist, muss der Erwerb im 
Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen.

Für die Wiederveräußerung erworbener eigener Aktien sieht 
das Gesetz grundsätzlich den Ver kauf über die Börse oder 
durch Angebot an alle Aktionäre vor, wodurch der Grundsatz 
der Gleichbehandlung gemäß § 53a AktG gewahrt wird. Die 
Hauptver sammlung kann jedoch in entsprechender Anwendung 
von § 186 Abs. 3 und Abs. 4 AktG auch eine andere 
Ver äußerung beschließen.

Insoweit sieht der Ermächtigungsbeschluss vor, dass der 
Vorstand ermächtigt ist, mit Zu stimmung des Aufsichtsrats eine 
Veräußerung der er worbenen eigenen Aktien in anderer Weise 
als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktio näre vorzu-
nehmen, wenn die erworbenen eigenen Aktien gegen Barzah-
lung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von 
Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Ein 
etwaiger Ab schlag vom aktuellen Börsenpreis wird nach derzeiti-
gem Diskussionsstand in der Fachliteratur in Höhe von bis zu 
5 % des Börsen preises für zulässig gehalten. 



Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
in entsprechender An wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu-
gelassenen Möglichkeit zum Bezugsrecht sausschluss Gebrauch 
gemacht. Diese Möglichkeit, das Bezugsrecht bei der Wieder-
veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen, dient 
dem Interesse der Gesellschaft, eigene Ak tien beispielsweise an 
weitere Anleger zu verkaufen, und ermöglicht insbesondere eine 
schnellere und kostengünstigere Platzierung der Aktien als bei 
deren Veräußerung durch Angebot an alle Aktionäre. Die Ver-
waltung wird dadurch in die Lage versetzt, die sich aufgrund der 
jeweiligen Börsenverfassung bietenden Möglichkeiten schnell, 
fl exi bel und kostengünstig zu nutzen, insbesondere auch dann, 
wenn aufgrund des Um fangs der zu veräußernden Aktien bei 
einer Veräußerung über die Börse ein erhebli cher Kurs rückgang 
nicht ausgeschlossen werden könnte. Darüber hinaus können 
so gegebenenfalls zu sätzlich neue Aktionärsgruppen im In- und 
Ausland gewonnen wer den. Der Vorstand erhält hierdurch ein 
zusätzliches Finanzierungsinstrument, um die Stellung der Ge-
sellschaft auf in- und ausländischen Märkten zu stärken. 

Insgesamt werden die Vermögens- wie auch die Stimmrechts-
interessen der Aktionäre bei einer Veräußerung der eigenen 
Aktien an Dritte unter Aus schluss der Aktionäre vom Bezugs-
recht auf der Grundlage von § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ange messen 
gewahrt. Die Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt 
höchstens 10 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung beste-
henden Grundkapitals der Gesellschaft. Auf diese Höchstgrenze 
sind Aktien sowie Bezugs- oder Umtauschrechte auf Aktien 
anzurechnen, die seit dem Zeitpunkt der Erteilung der Ermäch-
tigung auf der Grundlage eines genehmigten Kapitals gemäß 
§§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bzw. auf der Grundlage 
einer Ermächtigung gemäß §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben werden. Für Aktio näre, die am Erhalt ihrer 
Stimmrechtsquote inte ressiert sind, besteht grundsätzlich die 
Möglichkeit, eine entsprechende Anzahl von Aktien an der Börse 
hinzu zu erwerben. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffas-
sung, dass dieser Hand lungsrah men unter Berücksichtigung der 
Strategie der Gesellschaft den Interessen der Ge sell schaft dient 
und auch unter Berücksichtigung der Inte ressen der Aktionäre 
angemessen ist. 

Ferner sieht der Beschluss eine Ermächtigung des Vorstands 
vor, die erworbenen eigenen Ak tien der Aktionäre ganz oder 
zum Teil im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen 
oder beim (auch mittelbaren) Erwerb von Un ternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen Dritten als 
(Teil-) Gegenleistung anzubieten bzw. zu verwenden.

Es entspricht der Absicht der Gesell schaft, bei sich bietenden 
Gelegenheiten kurz- oder mittel fristig ihre Wettbewerbsposi tion 
durch gezielte Unternehmens- oder Beteiligungser werbe im 
Rahmen ihres sat zungsgemäßen Unternehmensgegenstandes 
weiter zu verstärken und auszu bauen. Inhaber von Unterneh-
men und Beteiligungen erwarten, insbeson dere im internatio na-
len Rahmen, als Gegenleistung für die Veräußerung des Unter-
nehmens bzw. der Be teiligung häufi g Aktien der erwerbenden 
Gesellschaft. Mit der vorgeschlagenen Er mächti gung wird die 
Gesell schaft in die Lage versetzt, bei konkreten Akquisitionsvor-
haben, bei denen sie mögli cherweise im Wettbewerb mit 
anderen Interessenten steht, auch etwa vorhandene ei gene 
Aktien als Ge genleistung verwenden zu können und damit unter 
Umständen auf eine an dernfalls erfor derliche Erhöhung des 
Grundkapitals gegen Sacheinlagen verzichten zu können.

Die Gesellschaft soll ferner ermächtigt werden, eigene Aktien 
zur Erfüllung von Verpfl ichtungen aus Aktienoptionen zu verwen-
den, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 14. Mai 2004 ausgegeben worden sind und noch 
ausgegeben werden. Diese Ermächtigung liegt schon deswegen 
im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre, weil sie der Ge-
sellschaft die Möglichkeit schafft, sofern dies im konkreten Fall 
sachgerecht ist, die Ausgabe neuer Aktien aus dem bedingten 
Kapital und damit eine Kapitalerhöhung und Stimm- und Quo-
tenverwässerung der Aktionäre zu vermeiden. 

Der Preis, zu dem die Aktien in den vorgenannten Fällen 
ausgegeben werden, hängt von den jeweiligen Um ständen des 
Einzelfalls und vom Zeitpunkt ab. Der Vorstand wird sich bei der 
Preisfestsetzung an den Interessen der Gesellschaft ausrichten. 
Werden die Aktien zur Bedienung von Aktienoptionen verwen-
det, so entspricht der Preis, zu dem die Aktien verkauft werden, 
dem jeweiligen Ausübungspreis für die Aktienoptionen. 

Aufgrund der vorstehenden Erwägungen liegt aus Sicht von Vor-
stand und Aufsichtsrat die vorgeschlagene Ermächtigung zum 
Erwerb von eigenen Aktien im Interesse der Aktionäre und kann 
es im Einzelfall rechtfertigen, das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden da-
her in jedem Einzelfall prüfen und abwägen, ob die Gewährung 
eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts im überwie-
genden Interesse der Gesellschaft liegt. 

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die 
ihre Aktien bis spätestens am Dienstag, den 18. Januar 2005 
bei unserer Gesellschaft (Abteilung Investor Relations, 
Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33106 Paderborn), bei einem deutschen 
Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei der Deutsche 
Bank AG, Frankfurt, während der üblichen Geschäftsstunden 
hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung 
dort belassen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß 
erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle 
für sie bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptver-
sammlung gesperrt gehalten werden. Im Falle der Hinterlegung 
von Aktien bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammel-
bank ist die hierüber auszustellende Bescheinigung spätestens 
am nächsten Werktag, ausgenommen der Samstag, nach Ablauf 
der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.

Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung 
teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmäch-
tigte, z.B. eine Aktionärsvereinigung oder ein Kreditinstitut, 
ausüben lassen. Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, von 
der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechts-
vertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. 
Sollen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter bevollmächtigt werden, so muss der Aktionär diesen in 
jedem Fall Anweisungen erteilen, wie das Stimmrecht ausgeübt 
werden soll. Ohne Erteilung entsprechender Weisungen ist 
die Vollmacht insgesamt ungültig. Die Stimmrechtsvertreter 
sind verpfl ichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen 
abzustimmen. Diejenigen Aktionäre, die von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen und den von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benö-
tigen hierzu ein Vollmachts- und Weisungsformular, dass sich 
auf der Eintrittskarte befi ndet.  Um die rechtzeitige Zusendung 
der Eintrittskarte zu ermöglichen, sollten die Aktionäre mög-
lichst frühzeitig eine Bestellung bei ihrer Depotbank aufgeben. 
Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft müssen bis spätestens am 19. Januar 2005 bei der 
Gesellschaft eingegangen sein, andernfalls können Sie nicht 
berücksichtigt werden. Die Vollmachten sind zu übersenden an:

postalisch: Wincor Nixdorf AG
     Investor Relations 
     33094 Paderborn

per Fax: (05251) 693-5056

elektronisch: aktie@wincor-nixdorf.com



Anträge von Aktionären

Möchten Aktionäre Gegenanträge zu einem Vorschlag der Ver-
waltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt stellen, so 
sind diese unter Nachweis der Aktionärsstellung ausschließlich 
an die nachfolgend genannte Anschrift zu richten:

Wincor Nixdorf AG
Abteilung Recht
33094 Paderborn

Fax: (05251) 693-5444

Gegenanträge, die bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag 
der ordentlichen Hauptversammlung unter der angegebenen 
Adresse eingehen, werden nach näherer Maßgabe von §126 
AktG allen Aktionären im Internet unter www.wincor-nixdorf.com 
unverzüglich zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen 
der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Inter-
netadresse veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge von 
Aktionären müssen unberücksichtigt bleiben. 

Paderborn, im Dezember 2004

Wincor Nixdorf AG

Der Vorstand

Anfahrtsskizze 

Abfahrt Paderborn-Schloß Neuhaus. Folgen Sie bitte der Beschilderung “HV Wincor Nixdorf".


